
 

 

Aufhebung von Gräbern auf den Friedhöfen von 
Marthalen und Ellikon am Rhein 
 
 
Gemäss § 15 der kantonalen Bestattungsverordnung vom 20. Mai 2015 dauert die Ruhefrist 
für Gräber mindestens 20 Jahre. Für einen Teil der Gräber auf den Friedhöfen von 
Marthalen und Ellikon am Rhein ist diese Frist abgelaufen. Ab dem 15. Juni 2020 werden 
deshalb folgende Gräber aufgehoben: 
 
Friedhof Marthalen 
 Die Erdbestattungsgräber mit den Nummern 234 bis 279 der Bestattungsjahre 1990 bis 

1999. 
 Die Urnengräber mit den Nummern 77 bis 94 der Bestattungsjahre 1993 bis 1998. 
 Die Kindergräber mit den Nummern 1 bis 11 der Bestattungsjahre bis 1999. 
 
Friedhof Ellikon am Rhein 
 Die Erdbestattungsgräber der Bestattungsjahre 1987 bis 1998. 
 Die Urnengräber der Bestattungsjahre 1988 bis 1998. 
 
 
Die Angehörigen werden gebeten, Grabmale und Pflanzen die beansprucht werden, bis 
spätestens  
 Samstag, 13. Juni 2020 
 
zu entfernen. Nach diesem Datum verfügt der Friedhofgärtner, Blumen Ruff AG, 
Wildensbuch, ohne Anerkennung einer Entschädigungspflicht, über nicht abgeholte 
Grabmale und Pflanzen. 
 
Für allfällige Fragen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Gräber, wenden Sie sich 
an das Bestattungsamt Marthalen, Beat Metzger, Gemeindeschreiber, Tel. 052 305 44 54, 
oder an Blumen Ruff AG, Wildensbuch, Hans Ruff, Tel. 052 319 15 42. 
 
Marthalen, 13. März 2020 
 
GEMEINDERAT MARTHALEN 
 
 


